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DIRK ERKELENZ

DAS PORTRÄT DES STATTHALTERS
IN DER LOKALPRÄGUNG DER RÖMISCHEN PROVINZEN

Überlegungen zu Funktion und Verbreitung des Phänomens
in Republik und Kaiserzeit1

Tafeln 8-9

Fast unmittelbar am Beginn des römischen Ausgreifens in den griechischen Osten
an der Wende vom 3. zum 2. Jh. v.Chr. findet sich auch die erste Abbildung eines
römischen Amtsträgers in der Prägung der (späteren) Provinzen, gleichzeitig die
erste Münzdarstellung eines (lebenden) Römers überhaupt:2 Goldstatere, die den
Namen und das Porträt des T. Quinctius Flamininus tragen (Taf 8, i).3
Weitgehend akzeptiert sind jedoch allein die Identifizierung der Person und die
Herkunft der Münzen aus Griechenland; ob es sich um eine Eigenprägung handelt
oder um eine Ehrung, eine Emission zu Lebzeiten oder postum, ist dagegen heftig
umstritten.4 Dies wirft die Frage auf, inwieweit es sich überhaupt bei der Darstellung

römischer Amtsträger in Schrift, vor allem aber im Bild, in den Lokalprägun-

1 Häufig verwendete Literatur wird unter folgenden Kurztiteln zitiert:

AMNG Die antiken Münzen Nordgriechenlands, hgg. unter Leitung von
F. Imhoof-Blumer, 3 Teile (Berlin 1898-1935)

FITA M. Grant, From Imperium to Auctoritas. A Historical Study of Aes

Coinage in the Roman Empire (Cambridge 1946)

MOMMSEN Th. Mommsen, Geschichte des römischen Münzwesens (Berlin 1860)

STUMPF GR. Stumpf, Numismatische Studien zur Chronologie der römischen
Statthalter in Kleinasien (122 v.Chr.-163 n.Chr.) (Saarbrücken 1991)

Tuchelt K Tuchelt, Frühe Denkmäler Roms in Kleinasien. Teil I: Roma und
Promagistrate (Tübingen 1979)

Vgl. J.P. Rollin, Untersuchungen zu Rechtsfragen römischer Bildnisse (Bonn 1979),
S. 54f. Ein angebliches Porträt des Scipio Africanus aus Canusium aus dem frühen 2. Jh.
v.Chr. bei R. Blatter, Ein vermutliches Münzbild des Scipio Africanus, SM 24/96,1974,
S. 78f. So auch C. Botrè, Roma ed il regno di Macedonia, SNR 76,1997, Taf. 10, 3; doch
erscheint dies zu unsicher, eine Identifizierung erfolgt nur über Porträtähnlichkeiten.

3 Die Nummern beziehen sich auch im Folgenden auf die Tabelle u. S. 84-87. Dort sind,
in chronologischer Reihenfolge, die Münzen zusammengestellt, die das Porträt eines
römischen Amtsträgers tragen und bei denen es sich (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit)

nicht um Reichsprägungen handelt. Zu weiteren, unsicheren Fällen sowie zu
Porträtmünzen für Einheimische oder Eigenprägungen römischer Amtsträger vgl. z.B.
unten Anm. 37ff.

4 Mommsen, S. 377 lässt die Frage unentschieden. Crawford, RRC S. 544 sieht darin
eine Ehrenprägung, gefolgt z.B. von Tuchelt, S. 13, Rollin (oben Anm. 2) S. 54f. und
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gen der Provinzen, die ja in erster Linie Geldfunktion hatten, auch um ein Mittel
der Ehrung handeln kann und auf welchem Wege solche Ehrungen zu identifizieren

sind. Auch bei allen späteren Beispielen sind dabei grundsätzliche Unterschiede
im Charakter der Münzen zu beachten. Handelt es sich um eine Lokalprägung,

über deren Ausbringung und Gestaltung die Provinzialen selbständig entschieden?

Nur in diesem Fall kann es sich auch um eine Ehrung handeln; doch sind
auch viele andere Erklärungen denkbar. Oder handelt es sich um eine Reichsprägung,

die von den Trägern der Reichsgewalt aus eigenen Motiven und zu eigenen
Zwecken initiiert wurde, und damit um eine Selbstdarstellung der Betreffenden?

Neben der Wahrnehmung seiner sonstigen Kompetenzen konnte ein
republikanischer Statthalter in seiner Provinz auch Münzen schlagen.5 Die Ausübung dieser

Kompetenz scheint jedoch eher die Ausnahme gewesen zu sein. Die Deckung
des Geldbedarfs erfolgte wohl in der Regel aus dem Steueraufkommen der Provinz

oder durch Lieferung aus Rom. Abgesehen von den Lokalprägungen wurde
in der Provinz selbst nur in Ausnahmesituationen geprägt, vor allem in Kriegsoder

sonstigen Krisenzeiten, wenn ein erhöhter Bedarf bestand, der nicht auf dem
üblichen Weg gedeckt werden konnte.6 Die konkrete Ausführung dieser Emissionen

übernahm einer der untergeordneten Funktionäre, ein Quästor oder Legat.7
Symptomatisch für das allgemeine Verfahren ist vielleicht eine Episode des Jahres
216 v.Chr.: Die Anfrage der Statthalter von Sardinien und Sizilien nach Geldlieferung

wurde vom Senat mit Hinweis auf die leeren Kassen abschlägig beschieden,
vielmehr sollten sie ipsi classibus atque exercitibus suis consulere.8

Kennzeichen dieser Emissionen im Unterschied zu den, in manchen Provinzen
seltenen, in anderen überaus zahlreichen Lokalprägungen war zum einen, dass sie

E.S. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome (Berkley/Los Angeles
1984), S. 167. Nachträglich von M. Crawford, Coinage and Money under the Roman
Republic (London 1985), S. 124 selbst revidiert zu einer Feldherrenprägung. Zuletzt
wieder im Sinne einer Ehrenprägung M. R.-Alföldi, Der Stater des T. Quinctius Flamininus,

NZ 98, 1984, S. 19-26, dort auch ein Überblick über die verschiedenen Positionen.

Insgesamt scheinen verwendetes Münzmetall, lateinische Legende und Fehlen
eines Ethnikon den Charakter einer Eigenprägung auf der Basis des Statthalterprägerechts

zu favorisieren, doch ist dies nicht zu beweisen.
5 Allgemein als zustehendes Recht auf der Basis seines imperium betrachtet z.B. bei

Mommsen, S. 373ff.; ders., Römisches Staatsrecht (Leipzig3 1887/88), II 1, S. 563ff.;
C. Bosch, Die kleinasiatischen Münzen der römischen Kaiserzeit (Stuttgart 1935),
S. 72; E.A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic (London 1952), S. xlix;
B. Rreiler, Die Statthalter Kleinasiens unter den Flaviern (Augsburg 1975), S. 88; RIC
I2 S. 22; skeptisch Crawford, RRC S. 604, nicht was den konkreten Vollzug, sondern
die rechtliche Kompetenz betrifft.

6 Dies hauptsächlich in drei Phasen: dem 2. Punischen Krieg, der sullanischen Zeit und
in den Bürgerkriegen ab 49 v.Chr., vgl. RRC S. 604.

7 Mommsen, S. 376; Sydenham (oben Anm. 5) S. xlix; so war Lucullus Beauftragter für
die sullanische Münzprägung in Griechenland, vgl. Plut. Luc. 2.

8 Liv. 23, 21, 4; vgl. auch das Verhältnis in der Übersicht in AMNG III 1, S. 6ff: Von den
(zu dieser Zeit) bekannten römischen Amtsträgern der Provinz Macedonia hat nur ein
verschwindend geringer Teil Münzen prägen lassen. Diese Verteilung kann nicht nur
auf dem Zufall der Überlieferung beruhen.
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sich meist am römischen Münzfuss orientierten. Zudem trugen sie den Namen des
Statthalters als des «Auftraggebers» oder des Quästors bzw. Legaten als des
Prägebeauftragten, teils auch beide gemeinsam, im Kasus des «Münzherrn»: im (lateinischen)

Nominativ oder im (lateinischen und griechischen) Genitiv, entsprechend
der Nennung der auftraggebenden Stadt in der Lokalprägung.9 Doch reichen diese

Kriterien zur Unterscheidung von Reichs- und Lokalprägung allein nicht aus.
Das Erscheinen des Statthalters, sei es allgemein oder in einem bestimmten Kasus,
ist überhaupt kein Kriterium. Auch in der Lokalprägung erscheint er vielfach,
seltener in der Republik, aber in zunehmender Breite im Verlauf der Kaiserzeit.
Die Verwendung des römischen Münzfusses ist ein besseres Indiz, aber auch kein
allgemeingültiges. Für Bronze gilt zudem, dass sich die Nominale der verschiedenen

Münzsysteme nicht immer sicher unterscheiden lassen.
Ein weiteres Kriterium besteht im Fehlen oder Vorhandensein eines Ethni-

kons, eines Stadt- oder Volksnamens, der den Auftraggeber oder die Prägestätte
kennzeichnet.10 Bei Reichsprägungen fehlt dieses Ethnikon in der Regel. So lässt
sich meist auch nicht entscheiden, ob die Münzen in einer improvisierten Prägestätte,

etwa einer umfunktionierten Lagerschmiede oder in einem privaten
Betrieb, entstanden oder aber in einer (nicht genannten) städtischen Werkstatt. Das
Vorhandensein eines Ethnikon deutet dagegen eher auf eine Prägung in lokalem
Auftrag hin. Denn auch wenn der Statthalter auf eine städtische Prägeanstalt zu-
rückgriff, bestand kein zwingender Grund, diese auf den Münzen zu nennen.
Noch stärker gilt dies, wenn man die Prägestruktur in den Provinzen berücksichtigt.11

Sicher in Kleinasien, wahrscheinlich aber auch in anderen Provinzen
verfügten die einzelnen Städte gar nicht über eine eigene, feste Münzwerkstatt, die
Prägung erfolgte vielmehr durch private Unternehmen, die im städtischen Auftrag

tätig wurden und jeweils mehrere Gemeinden mit Münzgeld belieferten.
Insofern gab es vielleicht oft gar keine städtische Werkstatt, auf die der Statthalter
zurückgreifen konnte, und wenn auch er sich der privaten Betriebe bediente,
bestand überhaupt keine Verbindung zu einer bestimmten Stadt, eine Nennung
wäre insofern unsinnig gewesen. Doch ist dieses Kriterium nicht allgemeingültig,
es begegnen in Einzelfällen auch Reichsprägungen mit und lokale ohne Ethnikon.12

Doch bleibt festzuhalten, dass Münzen, die nicht sicher dem römischen

Aus der Fülle des Materials seien hier nur die Prägungen aus der Provinz Creta et Cyre-
nae (RPC I S. 216ff.) genannt: Die Magistrate, z.B. L. Lollius, signierten lateinisch im
Nominativ (Nr. 908-910: L LOLLIVS), griechisch im Genitiv (Nr. 911-913: AOAAIOY).
Zur Hauptphase dieser «Statthalterprägungen», aus der Zeit von Caesar bis Augustus,
vgl. umfassend FITA mit der Übersicht S. 455ff.; zu den Unterscheidungskriterien
Mommsen, S. 377; FITA S. If.

10 Der Stadtname erscheint in der Regel, analog zu den Magistraten, im Nominativ/Geni¬
tiv, nur in Ausnahmefällen im Ablativ, vgl. etwa FITA S. 5 (Urso), RPC I S. 189f.
(Hippo).

11 Vgl. dazu grundlegend K Kraft, Das System der kaiserzeitlichen Münzprägung in
Kleinasien (Berlin 1972).

12 Z.B. die Münzen des Calvisius aus Emerita oder des Dominus aus Osca, RIC I2 Nr. 1-25;
RRC 532/1; dazu auch RPC I S. 69f.; gerade diese beiden sind aber wieder über das
Nominal als Reichsprägung zu identifizieren. Weitere Beispiele bei FITA S. 5f.

67



Münzsystem entsprechen, nicht automatisch unter die Lokalprägungen gerechnet

werden können, wenn sie kein Ethnikon tragen.13 Diese groben
Unterscheidungsmerkmale sollen hier zunächst genügen, im Einzelfall muss jedoch eine
genauere Prüfung über den Charakter der Münze als Reichs- oder Lokalgeld
entscheiden.14 Darüber hinaus stellt sich auch bei sicher identifizierbaren Lokalprägungen

die Frage, ob und in welchem Masse sie den Entscheidungen von Kaiser
oder Statthalter unterlagen und wie das Erscheinen beider Gewalten auf den
Münzen zu bewerten ist.

Mit dem Beginn der Kaiserzeit ergaben sich für die Städte in den Provinzen
hinsichtlich der Münzprägung massgebliche Veränderungen. Die schon zuvor
nur schwach vertretene Goldprägung wurde ihnen nun vollständig entzogen,
städtische Silberprägung erfolgte nur mehr sporadisch und unregelmässig, in
kaum nennenswertem Umfang.15 Erhalten blieb den Städten jedoch (zunächst)
die Aesprägung, doch ergaben sich auch hier wesentliche Veränderungen: zum
einen die Verwendung des Kaiserporträts, zum anderen das Versiegen der städtischen

Prägung im Westen des Reiches. Für beides lässt sich jedoch keinerlei
Einheitlichkeit oder Systematik erkennen. Auch die Rückseitendarstellungen blieben

den traditionellen Themen verhaftet; eine Übernahme von Themen aus der
Reichsprägung erfolgte nur unregelmässig und vereinzelt.16 Zwar kamen nach
einer zunächst feststellbaren Steigerung unter Augustus städtische Prägungen in

13 Vgl. FITA S. 139 zu RPC I Nr. 781: «the lack of an ethnic makes it impossible to consider
them purely local».

14 Dies nur als Hinweis darauf, dass die Trennung zwischen den beiden Kategorien nicht
bereits durch die Aufnahme in RRC/RIC einerseits und RPC andererseits entschieden
ist; auch in RPC sind durchaus noch eigene Prägungen der Amtsträger enthalten, die
im Einzelfall zu identifizieren sind.

15 Für sie istjeweils kaiserliche Erlaubnis vorauszusetzen, dazu RIC I2 S. 19; inwieweit der
Statthalter auch weiterhin noch in die offizielle Edelmetallprägung in den Provinzen
involviert war, ist eine andere Frage. Nach Strabo 4, 3, 2 könnte der Statthalter etwa in
Lugdunum noch zu seiner Zeit für die Prägung von Gold und Silber verantwortlich
gewesen sein. Aufjeden Fall wird auch er dabei kaiserlicher Weisung unterlegen haben.
R. Haensch, Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der
römischen Kaiserzeit (Mainz 1997), S. 20 versteht unter den hier genannten r|Y£U,ôveç

jedoch Mitglieder der kaiserlichen Familie. Nichts deutet aber darauf hin, dass der
Statthalter in seiner Provinz unmittelbar mit Beginn der Kaiserzeit die Prägeerlaubnis
für Aes verloren hätte. Zu einem Beispiel für mögliche Statthalterprägung in der
Kaiserzeit vgl. z.B. unten Anm. 39 u. 84; zudem war es in dieser Zeit den Amtsträgern in
den Provinzen noch gestattet, Reichsgeld namentlich gegenzustempeln, darunter auch
Varus und Apronius (u. Nr. 12f, 25), vgl. M. Mackensen, Gegenstempel des L. Apro-
nius aus Africa, JNG 28/9, 1978/9, S. 11-20. Dazu z.B. auch M.A. Speidel,
H.W. Doppler, Kaiser, Kommandeure und Kleingeld, Jber. Pro Vindonissa 1992,
S. 5-16; R. Wolters, C. Numonius Vaia und Drusus: zur Auflösung zweier
Kontermarken, Germania 73, 1995, S. 145-150.

16 Vgl. zum Ganzen z.B. AMNG II 1, 18; J.P. Shear, Athenian Imperial Coinage, Hesperia
5, 1936, S. 283-332, vor allem 287f; FITA S. 401ff; G.W. Bowersock, Augustus and the
Greek World (Oxford 1965), S. 105; RPC I S. 15, 24, 39ff, 53.
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den Westprovinzen spätestens in der claudischen Zeit zum Erliegen, doch nicht
aufgrund eines einheitlichen Einschnitts, sondern im Zuge eines allmählichen
«Austrocknens» über einen Zeitraum von etwa 25 Jahren.17 Auch sonst lassen sich
keine Indizien für eine einheitliche, reichsweite Münzpolitik bezüglich der
Stadtprägungen erkennen.18 Für die Nennung der Statthalter auf städtischen Prägungen

gilt prinzipiell dasselbe (abgesehen von der Verwendung des Porträts). Sie
nahm in der Kaiserzeit deutlich zu, doch gab es auch hier in Verbreitung und
Erscheinungsform der Namensnennung keine erkennbare Einheitlichkeit, weder
bei den Prägungen verschiedener Städte noch bei verschiedenen Emissionen
derselben Stadt.19

Eine offizielle Einflussnahme von römischer Seite auf diese lokalen Aesprägun-
gen scheint es demnach nicht gegeben zu haben. Die Städte waren frei in der
Entscheidung über Umfang und Zeitpunkt der Emissionen, über Münzfuss und
Nominale sowie über die Gestaltung der Rückseitenbilder. Ebenso entschieden sie
selbst, wessen Name und wessen Bild auf die Münzen zu setzen sei. Ein Zwang zum
Kaiserporträt oder zur Statthalternennung bestand offenbar nicht.20 Vielleicht
beschränkte sich die offizielle Einflussnahme darauf, dass der einzelnen Stadtjeweils
von römischer Seite die Prägeerlaubnis verliehen oder bestätigt wurde, vermutlich
nicht einmal für jede Emission, sondern in grösseren Abständen, oder auch nur
als einmaliger, initiierender Akt.21 Gerade die Emissionen in Bronze erschienen
nur unregelmässig und teilweise im Abstand von mehreren Jahren, und ihr Um-

17 Dazu RPC I S. 3, 16ff.; zu den mutmasslichen Gründen ebd. S. 18; vgl. den Unter¬
schied zum schlagartigen Ende der achäischen Prägungen unter Vespasian. Ursache
waren die Aufhebung der neronischen Freiheitserklärung und der damit wohl
zunächst verbundene Verlust des Prägerechts, dazu auch RPC I S. 79f; P. Weiss, Euerge-
sie oder römische Prägegenehmigung?, Chiron 30, 2000, S. 244f. Das Schwinden im
Westen betrafjedoch nur die Prägungen, die einer bestimmten civitas zugewiesen werden

können; zu berücksichtigen bleibt, dass hier offenbar grosse Mengen von
Barbarisierungen im Umlauf waren, vor allem von Bronzemünzen des Claudius, vgl. z.B.
RICI2S. 114f.

18 Im selben Sinne zuletzt Weiss (oben Anm. 17) S. 245: es findet sich kein einziger direk¬
ter Hinweis, dass die römischen Autoritäten in Routinevorgänge der lokalen Aesprägung

eingegriffen hätten.
Vgl. allgemein sowie zu konkreten Beispielen etwa AMNG I S. 79f, 198ff, 608, 616; II
1, 616; FITA S. 401ff.; RPC I S. 15, 336f. Zu weiteren Unterschieden auch Haensch
(oben Anm. 15) S. 306, 330 sowie zuletzt W. Weiser, Namen römischer Statthalter auf
Münzen Kleinasiens, ZPE 123, 1998, S. 275ff., v.a. 283ff.
Dazu Bosch (oben Anm. 5) S. 4f£; RPC I S. 53ff. sowie oben Anm. 18; vgl. auch Weiser
(Anm. 19) S. 279f. zu einem singulären Beispiel einheitlicher Münzpolitik verschiedener

Städte in Pontus-Bithynia.
Vgl. zu dieser Diskussion z.B. Mommsen, S. 726f; AMNG I S. 78: FITA S. 295, 314ff;
Kraft (oben Anm. 11 S. 93; RPC I S. Iff., 18ff. Zuletzt P. Weiss, Zur Münzprägung mit
den Formeln càTTiaà|xevoç und eiaavyeiXavTOc, Asia Minor Studien 8. Studien zum
antiken Kleinasien II (Bonn 1992), S. 167-180; ders. (oben Anm. 17) S. 235£f., vor allem
244ff;J. Nolle, Städtisches Prägerecht und römischer Kaiser, RIN 95,1993, S. 487-504;
Weiser (oben Anm. 19) S. 288.

19

20
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fang war oft sehr begrenzt; hier sollte man annehmen, dass sie für Rom und seine

Amtsträger schlicht nicht von weitergehendem Interesse waren.22

Auf dieser Grundlage aus der Nennung der Statthalter auf Lokalprägungen
Rückschlüsse über Art und Ausmass einer administrativen Einflussnahme oder
Zuständigkeit zu ziehen, sei es in Form konkreter Verleihung des Münzrechts, als
Ausdruck eines übergeordneten «Münzregals» oder als Zeichen für eine eigene
Prägetätigkeit, scheint problematisch.23 Doch soll dieser Frage nicht weiter
nachgegangen werden. Hier geht es vielmehr darum, Prägungen zu Ehren des
Statthalters zu identifizieren. Dafür ist jedoch die Betrachtung der namentlichen
Erwähnung in der Münzlegende allein nicht geeignet.

Das epigraphische Formular ist in der Frage der Ehrungen sehr übersichtlich
und einheitlich: Der Nominativ bezeichnet immer und ausschliesslich den Stifter
einer Ehrung, der dedikative Kasus, d.h. der griechische Akkusativ und der
lateinische (und seltener auch der griechische) Dativ, den Empfänger.24 Die gleiche

Ausgangssituation hinsichtlich der beteiligten Personen in ihrer Qualität als
Ehrender und Geehrter hat man auch in der Münzprägung, doch lassen sich die
epigraphischen Kriterien nicht ohne weiteres auf die Numismatik übertragen.
Theoretisch sind zwar auch hier bestimmte Kasus auf bestimmte Funktionen
festgelegt: Im Griechischen bezeichnet der Genitiv, im Lateinischen der Nominativ
oder Genitiv den Prägeherrn; die Datierung erfolgt im Griechischen über den
Genitiv mit Präposition (vor allem èra) oder Partizipialkonstruktion im absoluten
Gebrauch (r|YEnJovei)ovxoç/i5jtaT£iJOVTOç), im Lateinischen über den Ablativ.
Eigentlicher ehrender Kasus ist der lateinische Dativ bzw. der griechische Akkusativ.

Doch wurden zum einen, wohl aus Platzgründen, die Legenden in vielen
Fällen verkürzt geschrieben, vornehmlich auf Kosten von Präpositionen und
Kasusendungen, was eine Identifizierung erschwert oder sogar unmöglich macht.
Zum anderen folgte die Verwendung der einzelnen Kasus, gerade in der griechischen

Numismatik, nicht den gleichen strengen Regeln wie in der Epigraphik.
Schon in der Reichsprägung stösst man hinsichtlich der «rechtlich korrekten»

Verwendung der Kasus auf Unregelmässigkeiten: Personen, die auf keinen Fall
Inhaber eines «Münzrechts» sein konnten, wie etwa die weiblichen Mitglieder des

Kaiserhauses, erschienen dennoch nicht nur im Dativ, sondern auch im Nominativ,

dem Kasus des Prägeherrn.25 Verbreitet war auch das Zusammentreffen zweier

22 Dazu RIC I2 S. 19f; RPC I S. 15f; Weiser (Anm. 19) S. 284; zur Prägeorganisation und
-struktur allgemein Kraft (oben Anm. 11). Vgl. dazu auch das Verfahren gegenüber
den makedonischen Distrikten nach 168 v.Chr.: Die Nutzung der Gold- und Silberbergwerke

sowie die Ausmünzung dieser Metalle wurden zunächst verboten und erst später
wieder freigegeben, s. AMNG III1, S. 3; Bronze interessierte in diesem Zusammenhang
offenbar nicht.
Vgl. zum Ganzen zuletzt Haensch (oben Anm. 15) S. 60ff. mit einer Übersicht über die
verschiedenen bisher vertretenen Positionen. Dazu auch Anm. 18.

Vgl. zuletzt zu einem konkreten Beispiel W. Eck, Zu kleinasiatischen Inschriften (Ephesos;

Museum Bursa), ZPE 117, 1997, S. 109f.
Z.B. RIC III S. 274-276, 352-355: LVCILLA AVGVSTA / LVCILLAE AVGVSTAE.
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gleicher Kasus.26 Der Nominativ konnte aber auch ehrende Funktion haben, wie
die postumen Porträtprägungen aus Soli-Pompeiopolis mit der Legende rv(aîoç)
no[XJtaîoç zeigen.27

Die gängige Form der Datierung erfolgte im Griechischen durch èra mit Genitiv,

doch begegnet stattdessen häufig auch der reine Genitiv, eigentlich der
staatsrechtliche Kasus des Prägeherrn.28 Nahezu durchgängig erschien in Nikomedia in
Bithynien der Statthalter in der Form èra mit Genitiv, im benachbarten Nikaia
dagegen im Nominativ, der also auch datierende Funktion haben konnte.29

Der Dativ wurde in beiden Sprachen als ehrender Kasus verwendet, doch ist er
im Lateinischen nur selten vom datierenden Ablativ zu unterscheiden.30 Im
Griechischen wiederum zeigt er Nähe zum Genitiv. So erschien der Statthalter in einer
Reihe von Städten im Dativ,31 als Ehrung ist dies jedoch nicht sicher zu identifizieren.

Dagegen spricht allein die Verwendung der Kasus auf den Münzen von Kyme:
Der Statthalter wurde auf der Rückseite zwar im Dativ genannt, die eigentliche
Ehrung erfolgte jedoch auf der Vorderseite: Hier finden sich der Senat, die Göttin
Roma oder der Kaiser, und zwar im Akkusativ.32

Unmissverständlich ist allein die Verwendung des griechischen Akkusativ. Sie

bezeichnet auch in der Numismatik immer und ausschliesslich eine Ehrung. Doch
finden sich dafür insgesamt nur zwei Beispiele.33 Auch unterscheiden sich nicht
nur die Prägungen der einzelnen Städte oder die Erscheinungsformen des
Namens verschiedener Statthalter. Selbst die Nennung eines bestimmten
Amtsträgers auf verschiedenen Münzen derselben Stadt konnte deutliche Unterschiede

aufweisen.34

Nur beispielshalber für viele andere Fälle RPC I Nr. 710 (u. Nr. 16) : zwei Dativlegenden
mit dem «Stifter» im Ablativ (!); RPC I Nr. 3927: Claudius/Koinon von Zypern im
Nominativ; Statthalter und Stadtmagistrat oder Statthalter und Princeps im Nominativ
z.B. u. Nr. 3, 5, 7, 18, 25.
Nr. 30: Da postum geprägt, kann hier weder Datierung noch Prägehoheit oder administrative

Zuständigkeit bezeichnet werden.
28 Beispiele von abwechselndem Gebrauch etwa bei Stumpf, S. 184f, 190ff, 232ff; RPC I

Nr. 950-975; zur Austauschbarkeit vgl. auch FITAS. 393, 397.
29 Dazu RPC I S. 336.

Sicher der Statthalter im Ablativ in RPC I 657; nicht zu entscheiden dagegen in RPC I
S. 179f, 731ff; RPC I Nr. 710 (hier Nr. 16) ist als Ehrung nur über das Bild, nicht den
Legendenkasus zu identifizieren.
Vgl. z.B. Stumpf Nr. 200-202, 319f, 330-335, 407-409, 538-543, 564-568, 586f.
Stumpf Nr. 319ff.; denkbar wäre z.B. als Erklärung für die Verwendung des Dativs
überhaupt, dass es sich um eine Dialektwendung handelt, die eigentlich den Genitiv
bezeichnet, oder vielleicht auch um eine «Kopie» des lateinischen Ablativs. Zum
Sprachgebrauch auch Haensch (oben Anm. 15) S. 60£; zum griechischen Dativ als

Datierung vgl. Weiss (oben Anm. 17) S. 240.
Vgl. z.B. auch FITA S. 390.
Beispielsweise wechselt die Nennung des Tarquitius Priscus, Statthalter von Pontus-
Bithynia 59/60 n.Chr., auf Münzen aus Nikaia von êiti mit Genitiv über den reinen
Genitiv bis hin zum Nominativ, vgl. Stumpf Nr. 304-307; verbreitet ist auch der Kasuswechsel

in der Kaiserlegende, hier nur beispielshalber RPC I S. 402ff., 418f., 680ff.
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Die Betrachtung der Münzlegende allein ist also zum einen kein sicheres Mittel,
um alle Prägungen zu Ehren eines Amtsträgers zu identifizieren. Zum anderen ist
fraglich, ob eine solche reine Namensnennung, zudem noch in teilweise
missverständlicher und uneinheitlicher Form, von den Zeitgenossen überhaupt als

Ehrung verstanden wurde oder erkannt werden konnte.35 Insofern empfiehlt sich
ein Rückgriff auf die epigraphischen Kategorien. Eine Ehrung bestand hier nie
aus dem Text der Inschrift allein, ihr eigentlicher Kern war die Statue oder Büste,
der clipeus oder eine sonstige bildliche Darstellung. Die Inschrift diente vornehmlich

der Erklärung des Bildes bzw. der dargestellten Person. Übertragen auf die
Numismatik bedeutet dies eine Beschränkung der Betrachtung auf Münzen mit
bildlicher Darstellung, im Wesentlichen also die Porträtprägungen: Sie kombinierten

in gleicher Weise Bild und Schrift zur Darstellung einer Person. Zudem erübrigen

sich so die Probleme in der Betrachtung der jeweiligen Münzlegende und
die Spekulationen über ihre Funktion. Denn zur Datierung, als Ausdruck einer
rechtlichen oder administrativen Zuständigkeit oder aus anderen Gründen, hätte
die namentliche Erwähnung allein ausgereicht, ein zusätzliches Bild war überflüssig.36

Die Legende und ihre Erscheinungsform ist somit nebensächlich, nur über
die Betrachtung des Münzporträts lassen sich mögliche Ehrungen sicher identifizieren.

Doch stellten natürlich Porträtprägungen nicht grundsätzlich eine Ehrung
dar, speziell die Ehrung eines römischen Amtsträgers. Es bleiben also die üblichen
Probleme: die Abgrenzung des für die Untersuchung relevanten und aussagekräftigen

Materials sowie die Unterscheidung von Ehrung und Selbstdarstellung.
Der Princeps bzw. Angehörige der kaiserlichen Familie einerseits und römische

Amtsträger andererseits waren nicht die einzigen, deren Porträt auf Münzen
erscheinen konnte. Es begegnen, wenn auch eher selten, Privatleute oder Personen
aus dem innerstädtischen Zusammenhang.37 Nicht immer ist die Identifizierung
der dargestellten Person nach Name und Stellung oder die Zuweisung des Porträts
überhaupt möglich.38 In anderen Fällen schliesslich ist zwar die Zuweisung an
einen Amtsträger möglich, doch handelt es sich um eigene Prägungen, oder die

So begegnen etwa für den Princeps und seine Angehörigen zwar Münzen mit Porträt
ohne Legende, aber nicht umgekehrt, z.B. RPC I Nr. 701-705, 810, 1344ff., 2261ff,
2633ff.
Z.B. für Annius Afrinus (Taf 9, 29): zur Datierung in der Form Em mit Genitiv,
daneben mit Porträt und Nominativlegende, vgl. Stumpf, S. 166ff. Blosse namentliche
Erwähnung und Porträt gleichgesetzt etwa bei U. Vogel-Weidemann, Die Statthalter
von Africa und Asia in den Jahren 14-68 n.Chr. (Bonn 1982), S. 45f; dagegen wendet
sich auch Haensch (oben Anm. 15) S. 60 mit Anm. 123.
Missverständlich hier FITA S. 379: «numerous heads of private citizens» aus einer Reihe
von Städten (leider ohne Belege); es lässt sich jedoch nur ein Teil seiner Beispiele halten:

RPC I Nr. 2808 (Alabanda); Nr. 2892, 2902 (Laodikeia); 2237f. (Miletopolis,
unsicher); daneben weitere Beispiele, etwa aus Paestum (RPC I S. 16), aus Apollonia in
Pisidien (RPC I Nr. 3527f.) sowie für den ©eoç @eo(|>civï|ç mit Gattin aus Mytilene (RPC
I Nr. 2342).
Z.B. RPC I S. 148f. Nr. 504f, Nr. 622, Nr. 701-705, Nr. 2633, Nr. 2887, vgl. dazu
W.Weiser, Arruntius auf einer Münze des phrygischen Kibyra, SM 38/151, 1988,
S. 71-73.
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